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Gemäß ZApprO §5 (2) ist Voraussetzung für die Durchführung einer Famulatur der 
Abschluss einer Vereinbarung mit der Universität. Diese wird auf Grundlage Ihrer 
Rückmeldung erstellt und Ihnen zur Unterschrift übersandt.  
 
Kontaktformular Famulaturpraxis 
 
 
 

Titel, Name und Vorname 
 
 
 
 

Praxisadresse 
 
 
 
 

Telefonnummer      Email 
 
 
 
 

Lehrverantwortliche/r Zahnarzt/Zahnärztin  
 
 
Ich habe die in der Anlage aufgeführten Anforderungen der Medizinischen Fakultät Halle-
Wittenberg an eine Famulaturpraxis zur Kenntnis genommen und versichere, dass diese in 
meiner Zahnarztpraxis erfüllt sind. 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
 
Kontaktadresse:  
Claudia Schnitz 
Referentin für Evaluation und Zahnmedizin 
 
Universitätsmedizin Halle 
Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Magdeburger Straße 16  
06112 Halle (Saale) 
 
Telefon: 0345 557 1671 Email: claudia.schnitz@uk-halle.de 

Medizinische Fakultät | Postfach | 06097 Halle (Saale)  
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Anforderungsprofil für zahnmedizinische Famulaturpraxen 
 

Qualifikation der lehrverantwortlichen Zahnärztin / des 
lehrverantwortlichen Zahnarztes 

Obligatorisch: Erwünscht: 

Mindestens dreijährige selbständige Ausübung des zahnärztlichen 
Berufs in Deutschland, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der 
Schweiz, in eigener Verantwortung (Praxis, BAG, Praxisgemein-
schaft, MVZ) 

x  

Beteiligung an vereinbarter Qualitätssicherung in der universitären 
Lehre* 

x  

Nachweis regelmäßiger, über die gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehender Fortbildung (>125 Fortbildungspunkte im Zeitraum 
von 5 Jahren, z. B. Fortbildungssiegel der Kammer oder der DGZMK)

 
x 

 

Teilnahme an qualitätsfördernden Maßnahmen (z. B. Qualitätszirkel, 
QM-System) 

x  

Bereitschaft zur Teilnahme an Prüfungen im Staatsexamen    x 

 
*(z. B. durch Dokumentation erfüllter Aufgaben durch die Studierenden, Evaluation mittels Fragebogen sowohl 
von Studierenden als auch durch Zahnärzte) 
 

Struktur und Arbeitsspektrum der Famulaturpraxis Obligatorisch: Erwünscht: 

ausreichende Anzahl an Patienten (mindestens 300 Fälle/Quartal) x  

Ausreichende Zahl der Zahnmedizinischen Fachangestellten: 
mindestens 2  

x  

Anwesenheit mindestens eines approbierten Zahnarztes während 
der Betriebszeiten der Famulaturpraxis, der Anleitung, ständiger 
Aufsicht und Kontrolle während der Famulatur des/der Studierenden 
sicherstellt, ist gewährleistet. 

x  

Präsenzzeit mindestens 30 Stunden / Woche x  

verschiedene zahnärztliche Berufs- und Tätigkeitsfelder können 
vermittelt werden 

x  

Bereitstellung eines Raumes für Kontakt Patient/Studierende  x 

EDV-gestütztes Praxisverwaltungssystem  x 

Elektronisch geführte Patientenakte  x 

Fachliteratur und Zugang zum Internet  x 

Typische allgemeinzahnmedizinische Praxis ohne einseitige 
Praxisausrichtung 

x  

Ambulante chirurgische Maßnahmen x  

Patienten aller Altersgruppen x  

 
 
 


